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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

92 Luftverkehr

Norm

AVG §8;

LuftfahrtG 1958 §68;

VwGG §34 Abs1;

ZFBO §3;

ZFBO §5 Abs2;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. VwGG § 34 heute

2. VwGG § 34 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2021

3. VwGG § 34 gültig von 01.01.2014 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 34 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 34 gültig von 01.07.2008 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

6. VwGG § 34 gültig von 01.08.2004 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

7. VwGG § 34 gültig von 01.09.1997 bis 31.07.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/1997

8. VwGG § 34 gültig von 05.01.1985 bis 31.08.1997

1. ZFBO § 3 gültig von 15.03.1962 bis 31.12.2023 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 397/2023

1. ZFBO § 5 gültig von 15.03.1962 bis 31.12.2023 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 397/2023

Rechtssatz

Die Regelung der Betriebszeiten in einem Verfahren nach § 3 ZFBO hat einem allfälligen Verfahren nach § 68 LuftfahrtG

(auch die Änderung des bescheidmäßig festgelegten Betriebsumfanges eines Zivil?ugplatzes erfordert eine

Zivil?ugplatzbewilligung) nachzufolgen, kann ein solches aber nicht ersetzen. In einem Verfahren nach § 3 ZFBO wird

nicht über Rechte Dritter, sondern nur über die Verp?ichtung des Zivil?ugplatzhalters, seine Einrichtungen innerhalb

des festgelegten Zeitraumes zur Verfügung zu halten, abgesprochen; Rechte Dritter, insbesondere von Eigentümern

von Liegenschaften in der Sicherheitszone des Flughafens, werden insoweit nicht berührt. Diese Beurteilung ergibt sich

nicht nur aus der Systematik des LuftfahrtG, sie wird auch bestätigt durch die Regelung des § 5 Abs 2 ZFBO, die dem

Zivil?ugplatzhalter - ohne jede weitere Voraussetzung - eine vorübergehende Ausdehnung der Betriebszeiten

ermöglicht, solange nur die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen. In einem Verfahren nach § 3 ZFBO
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haben daher auch Eigentümer von Liegenschaften in der Sicherheitszone keine Parteistellung. Diese Eigentümer sind

ohnehin einem Verfahren zur Änderung einer Zivil?ugplatzbewilligung nach § 68 LuftfahrtG beizuziehen.Die Regelung

der Betriebszeiten in einem Verfahren nach Paragraph 3, ZFBO hat einem allfälligen Verfahren nach Paragraph 68,

LuftfahrtG (auch die Änderung des bescheidmäßig festgelegten Betriebsumfanges eines Zivil?ugplatzes erfordert eine

Zivil?ugplatzbewilligung) nachzufolgen, kann ein solches aber nicht ersetzen. In einem Verfahren nach Paragraph 3,

ZFBO wird nicht über Rechte Dritter, sondern nur über die Verp?ichtung des Zivil?ugplatzhalters, seine Einrichtungen

innerhalb des festgelegten Zeitraumes zur Verfügung zu halten, abgesprochen; Rechte Dritter, insbesondere von

Eigentümern von Liegenschaften in der Sicherheitszone des Flughafens, werden insoweit nicht berührt. Diese

Beurteilung ergibt sich nicht nur aus der Systematik des LuftfahrtG, sie wird auch bestätigt durch die Regelung des

Paragraph 5, Absatz 2, ZFBO, die dem Zivil?ugplatzhalter - ohne jede weitere Voraussetzung - eine vorübergehende

Ausdehnung der Betriebszeiten ermöglicht, solange nur die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen. In

einem Verfahren nach Paragraph 3, ZFBO haben daher auch Eigentümer von Liegenschaften in der Sicherheitszone

keine Parteistellung. Diese Eigentümer sind ohnehin einem Verfahren zur Änderung einer Zivil?ugplatzbewilligung

nach Paragraph 68, LuftfahrtG beizuziehen.
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